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Motivation und zentrale Fragestellung
Energiegemeinschaften sind neue wichtige Akteure im Energiesektor. Die Grundlage dafür wurde durch das EU Clean Energy Package gelegt, worin zwei Typen von Energiegemeinschaften definiert wurden. Einerseits fokussieren Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften (EEG) auf Ausbau, lokale Nutzung und Förderung erneuerbarer Energie. Andererseits wird mit Bürgerenergiegemeinschaften (BEG) ein neuer Marktakteur mit Schwerpunkt auf Strom eingeführt, dem eine große Breite an Aktivitäten und Dienstleistungen ermöglicht wird. Gemeinsam ist den beiden, dass die Produktion, Speicherung, Nutzung und der Verkauf von Energie innerhalb der Gemeinschaft ermöglicht wird.  
Die konkrete nationale Ausgestaltung der zwei Formen von Energiegemeinschaften mit ihren unterschiedlichen Ausprägungen aus energierechtlicher Perspektive ist die zentrale Fragestellung.
Methodische Vorgangsweise 
Das Clean Energy Package war ein wichtiger Schritt in Richtung Energiewende auf europäischer Ebene. Die Umsetzungsfrist für Energiegemeinschaften läuft mit Mitte 2021 aus. Die nationale Umsetzung zur Einführung der Energiegemeinschaften ist noch nicht abgeschlossen und liegt als Regierungsvorlage auf. Die methodische Vorgehensweise dieser Abhandlung basiert daher grundlegend auf der Analyse der EU-Vorgaben sowie der nationalen Regierungsvorlage zum Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzespaket (EAG-Paket) und deren Gesetzesmaterialien. Die Regierungsvorlage zum EAG-Paket enthält die zentralen Bestimmungen für EEG und BEG. Sie umfasst die Einführung des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes und die Novellierung weiterer zusammenhängender Gesetze. Die einschlägigen Normen werden anhand der Erläuterungen zur Regierungsvorlage und den juristischen Auslegungsmethoden analysiert. Nach In-Kraft-Treten des Gesetzespakets werden etwaige Neuerungen in die Analyse miteinbezogen.  
Ergebnisse und Schlussfolgerungen 
Innerhalb einer Energiegemeinschaft können die Mitglieder über die Grundstücksgrenze und auch zum Teil über die Ortsgrenze hinaus Energie erzeugen, speichern, verbrauchen und verkaufen. Es sollen nun gleich zwei Energiegemeinschaften eingeführt werden. Während sich EEG auf alle erneuerbaren Energien beziehen, sind BEG auf Strom beschränkt. Beide Energiegemeinschaften agieren gemeinnützig ohne vorrangige Gewinnabsicht.

In der BEG ist der Austausch von Elektrizität möglich, wobei sowohl juristische als auch natürliche Personen teilnehmen können. Die Tätigkeit der BEG umfasst Erzeugung, Verteilung, Versorgung, Verbrauch, Aggregierung, Speicherung, Energieeffizienzdienstleistungen sowie Ladeleistungen für Elektrofahrzeuge.
 
Die EEG hingegen lässt auch sämtliche anderen erneuerbaren Energieträger zu. Es soll Energie aus der Region direkt verwertet werden. Eine EEG darf Energie (Strom, Wärme oder Gas) aus erneuerbaren Quellen erzeugen, speichern, verbrauchen und verkaufen. Der Teilnehmerkreis ist eingeschränkt auf natürliche Personen, Gemeinden, Rechtsträger von Behörden in Bezug auf lokale Dienststellen und sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts und KMU. Die Mitglieder der EEG müssen im Nahebereich angesiedelt sein. 

Im Gegensatz dazu müssen Verbraucher und Erzeugungsanlagen in der BEG nicht in einem Nahebereich liegen. Zudem muss der Strom nicht ausschließlich aus erneuerbaren Energien stammen.
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[1]	Teile dieser Ausführungen basieren auf den Ergebnissen des Forschungsprojektes PMO (Pocket Mannerhatten: Umsetzung kollaborativer Stadtstrukturen und räumliche Strategien, FFG Nr. 864967). 

